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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

7.  Maßnahmen und Flächen zum Schutz,
     zur Pflege und zur Entwicklung von
     Natur und Landschaft
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M. 1: 1000
0 10

Öffentliche Grünfläche

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen

100

12.06.2003

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

2.  Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl (GFZ)

1. Art der baulichen Nutzung

3.  Bauweise, Baulinie, Baugrenze

Traufhöhe als Höchstgrenze

Sonderfläche - Fußgängerbreich

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

offene Bauweise

Baugrenze

Baulinie

Zahl der Vollgeschosse - zwingend

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Grundflächenzahl (GRZ)

6.  Grünflächen

4.  Verkehrsflächen

Allgemeines Wohngebiet

Mischgebiet

TH

II

o

0,3

0,4

II

MI

WA

SOSondergebiet "Hotel"

Firsthöhe als Höchstgrenze FH

abweichende Bauweise

Sonderfläche - öffentliches Parken

Private Grünfläche

(auf der Grundlage der Planzeichenverordnung 1990)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(§ 4 BauNVO)

(§ 11 BauNVO) HOTEL

(§ 6 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

OFF Erdgeschoss als Mindestmaß mind. 2,00m 
über NN

OFF EG  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23  BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15  BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25  BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

8.  Sonstige Planzeichen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
St
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tsj freie architekten gmbh

Übersichtspläne            1 : 10.000

Satzung  der  Stadt

Neustadt  in  Holstein

über  den

Bebauungsplan

Nr.  61

Pelzerhaken

ZeichenerklärungPlanzeichnung   ( Teil A )

am Leuchtturm
nördlich der Wiesenstrasse

a

SOSondergebiet "Ferienhäuser"
(§ 10 BauNVO) FERIENHÄUSER

SOSondergebiet "Sport - und Freizeiteinrichtungen"
(§ 11 BauNVO) FREIZEITEINR.

SPORT - UND

SOSondergebiet "Strandeinrichtungen"
(§ 11 BauNVO) STRANDEINR.

Flächen für Wald

mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zweckbestimmung - Park

Zweckbestimmung - Strand

Zweckbestimmung - Spielplatz

St  + Ga(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Bezeichnung des Baugebietes (1)

Höhenlage der Verkehrswege
OK Fahrbahn  mind. 2,00 m ü.NN

mind. 2,00m 
über NN

OK 

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

5.  Flächen für Abwasserbeseitigung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12  BauGB)

Niederschlagswasser

Flächen zum Erhalt und zur Pflege von Vegetation
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Flächen zum Erhalt und zur Pflege von Vegetation - Düne

Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

(§ 9 Abs. 5  Nr. 1 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen , bei denen besondere bauliche
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind

E

E

A

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

PLANUNGSGEBIET

AUSGLEICHSFLÄCHE

zu pflanzender Baum

zu erhaltender Baum

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung  von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Der katastermäßige Bestand am  ________________   sowie die
geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als
richtig bescheinigt.

Oldenburg in Holstein, den ..........................           ..............................................
                                                                                    Leiter des Katasteramtes

6.

Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Anregungen sowie
die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am _____________
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

7.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung
(Ziff. 5) geändert.  Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben
in der Zeit vom ____________ bis zum ____________ während der Öffnungs-
zeiten des Bauamtes (montags bis freitags von 08.00 - 12.00 Uhr, donners-
tags zusätzlich von 14.00 - 17.30 Uhr) erneut öffentlich ausgelegen.
(Dabei wurde bestimmt, dass Anregungen nur zu den geänderten und er-
gänzten Teilen vorgebracht werden konnten.)
Die erneute öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen
während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur
Niederschrift geltend gemacht werden können, am _______________ in den
Lübecker Nachrichten ortsüblich bekanntgemacht.
oder: Es wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 3 Abs. 3 Satz 2   i.V.m.
§ 13 Nr. 2 BauGB durchgeführt.

8.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am ______________als Sat-
zung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Neustadt in Holstein, den ............................            .............................................
                                                                                          Der Bürgermeister

9.

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text  (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Neustadt in Holstein, den .............................           .............................................
                                                                                          Der Bürgermeister

10.

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenver-
sammlung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Sprech-
stunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den
Inhalt Auskunft erteilt, sind am _____________ in den Lübecker Nachrichten
ortsüblich bekanntgemacht worden.  In der Bekanntmachung ist auf die
Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von
Mängeln der Abwägung ein-schließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen ( §
215 Abs. 2 BauGB ) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche ( § 44 BauGB )
hingewiesen worden.
Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.
Die Satzung ist mithin am _________________ in Kraft getreten.

Neustadt in Holstein, den ............................            .............................................
                                                                                          Der Bürgermeister

11.

Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während
der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift
geltend gemacht werden können, am _________________  in den Lübecker
Nachrichten ortsüblich bekanntgemacht.

Neustadt in Holstein, den .............................           .............................................
                                                                                          Der Bürgermeister

nur Sattel, Pult- und Flachdächer zulässig SD/P/FD

Bauverbotszone  100m Linie

Gewässer - und Erholungsschutzstreifen  100m Linie
G u. E

100 m

BV

100 m

10. Darstellungen ohne Normcharakter

Vermaßung ( in Meter )

Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummer 53
6

zu schützende Flächen nach §15a LNatSchG

9.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

5.00

Vorschläge Grundstücksteilung,
Straßen, Stellplätze

11. Nachrichtliche Übernahme
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 11 LNatSchG)

entfällt Trafo

Unverbindliche Fußwegeverbindungen

FD

WD

Flachdach, zwingend

Walmdach, zwingend

§15a

Baumgruppe HGb 

Nadelforst WFn6

Feldhecke mit nicht einheimischen Arten HFx8

Vordruck Verfahrensvermerke für B-Pläne, Stand:  19.02.2001

Verfahrensvermerke

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtverordne-
tenversammlung vom __________________ .
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch
Abdruck in den Lübecker Nachrichten am _______________  erfolgt .

1.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am
____________  durchgeführt. /  Auf Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung vom __________ wurde nach § 3 Abs. 1 Satz 2 / §13 BauGB von der
frühzeitigen Bürgerbeteiligung abgesehen.

2.

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom ____________ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

3.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am ________________den Entwurf des
Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

4.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom
_____________  bis zum  _______________ während der Öffnungszeiten des
Bauamtes (montags bis freitags von 08.00 - 12.00 Uhr, donnerstags zusätzlich
von 14.00 - 17.30 Uhr) nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

5.

Textliche Festsetzung  (Teil B)

1.0  Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Abweichend von § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO sind in dem Allgemeinen
Wohngebiet (WA), die dort allgemein zulässigen Nutzungen:
   - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, sowie Schank- und
     Speisewirtschaften
nicht zulässig.

Abweichend von § 4 Abs. 3 Nr. 2 - 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen
Wohngebiet (WA), die dort ausnahmsweise zulässigen Nutzungen:
   - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
   - Gartenbaubetriebe
   - Tankstellen
auch ausnahmsweise nicht zulässig.

Abweichend von § 6 Abs. 2 Nr. 5 - 8 BauNVO sind in den Mischgebieten MI(1)
und (2), die dort allgemein zulässigen Nutzungen:
   - Anlagen für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,
     gesundheitliche und sportliche Zwecke
   - Gartenbaubetriebe
   - Tankstellen
   - Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
nicht zulässig.

Abweichend von § 6 Abs. 3 BauNVO sind in den Mischgebieten MI(1) und (2),
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der in
Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes auch ausnahmsweise nicht
zulässig.

Das nach § 10 BauNVO festgesetzte Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO) dient
Zwecken der Erholung, dem touristisch genutzten, ferienmäßigen Wohnen mit
wechselnden Nutzern. Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird auf 8.000 m²
festgesetzt.

Zulässig sind:
   - Ferienhäuser mit einer Grundfläche von maximal 60 m²
   - Ausnahmsweise Ferienhäuser mit einer Grundfläche von maximal 80 m²,
     wenn im Dach keine Ausbaureserven bestehen
   - Anlagen für die Verwaltung der Ferienhäuser
   - Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf

Ausnahmsweise zulässig sind:
   - Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften für die Deckung des tägli-
     chen Bedarfs der Ferienhausbewohner
   - Wohnungen für Betriebsinhaber, Betriebsleiter sowie Unterkünfte für
     Personal. Die Anzahl der zulässigen Wohnungen wird auf drei beschränkt.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6 In dem nach § 11 BauNVO festgesetzten Sondergebiet "Hotel" (SO) sind
ausschließlich Hotels sowie den Hotelbetrieb ergänzende Einrichtungen
zulässig.

Als Hotelergänzende Einrichtungen sind zulässig:
   - Gastronomische Einrichtungen
   - Wellnesseinrichtungen
   - Räume für Seminare und Veranstaltungen
   - Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf

Das nach § 11 BauNVO festgesetzte Sondergebiet "Sport- und Freizeitein-
richtungen" (SO) dient der Schaffung eines ganzjährigen Sport- und Freizeit-
angebotes.

Zulässig sind:
   - Einrichtungen für sportliche, gesundheitliche, soziale und kulturelle Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind:
   - Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit einer, bezogen auf das
     gesamte Baugebiet, maximal zulässigen Bettenzahl von insgesamt 60
     Betten. Die Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind nur in der überbau-
     baren Fläche südöstlich der mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
     belasteten Fläche zulässig.
   - Dienstleistungs- und Gastronomische Einrichtungen, die im Zusammen-
     hang mit den Sport- und Freizeiteinrichtungen stehen
   - Wohnungen für Betriebsinhaber, Betriebsleiter sowie Unterkünfte für
     Personal. Die Anzahl der zulässigen Wohnungen wird auf drei beschränkt.

1.7

Das nach § 11 BauNVO ausgewiesene Sondergebiet "Strandeinrichtungen"
(SO) dient der Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen für die touristische
Nutzung des Strandes.

Zulässig sind:
   - Gastronomische Einrichtungen für Strandbesucher
   - Dienstleistungseinrichtungen für den Strandbedarf
   - Verkaufseinrichtungen für den Strandbedarf
   - Sanitäre Einrichtungen

In dem ausgewiesenen Baufeld sind maximal 6 Baukörper gleicher Bauart
mit einer maximalen Grundfläche von 36,00 m² zulässig.

1.8

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen3.0
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze und Garagen sind im Allgemeinen Wohngebiet (WA), in den
Mischgebieten (MI(1) und (2)) sowie in dem Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO)
und dem Sondergebiet "Sport- und Freizeiteinrichtungen" (SO) nur in den
überbaubaren Grundstücksflächen sowie in den dafür ausgewiesenen
Flächen zulässig.

Im Sondergebiet "Hotel" (SO) sind Stellplätze nur in der dafür gekenn-
zeichneten Fläche (St) zulässig.

Im Sondergebiet "Strandeinrichtungen" (SO) sind Stellplätze und Garagen
nicht zulässig.

3.1

3.2

3.3

Einzel- und Flächenfestsetzungen für das Anpflan-
zen bzw. die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und Flächenvegetationselementen

4.0

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Erhalt von Einzelbäumen
Die im Bebauungsplan gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Die Entwicklung von Kopf-Pappeln ist zulässig. Bei
Abgang sind sie an ihrem Standort durch Neupflanzung eines standort-
gerechten, landschaftstypischen Einzelbaumes zu ersetzen.

Erhalt von Baumreihen und Knicks
Um den Erlenbruchwald (E6) ist ein mind. 5 m breiter Saumstreifen als
Hochstaudenflur zu entwickeln, der von Gehölzbewuchs freizuhalten ist.
Gereinigtes Niederschlagswasser von den öffentlichen Straßenflächen und
Parkplätzen ist in den Bruchwald einzuleiten.

Baumpflanzungen an der Straße
Entlang der Straße "Auf der Pelzerwiese" sind auf den öffentlichen und privaten
Grünflächen an den im Bebauungsplan angegebenen Standorten insgesamt
mindestens 44 Stieleichen (Quercus robur) (Pflanzqualität mind. HS, StU
16/18, 3xv) zu pflanzen.

Je Straßenbaum ist eine mindestens 6 m² große unversiegelte Pflanzfläche
vorzusehen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Baumpflanzungen auf den Parkplatzflächen
Innerhalb der festgesetzten Parkplatzflächen in den öffentlichen Verkehrs-
flächen sind an den vorgegebenen Standorten mindestens 135 mittelkronige
Laubbäume zu pflanzen. Je Baum ist eine mindestens 6 m² große unver-
siegelte Pflanzfläche vorzusehen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen,
zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Pflanzungen im Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO)
Im Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO) sind innerhalb der mit A 1
gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  und
sonstigen Bepflanzungen mind. 5 m und auf der mit A 2 gekennzeichneten
Fläche mindestens 10 m breite dichte Gehölzpflanzungen mit standort-
gerechten, landschaftstypischen Arten anzulegen. Je 2 m² Pflanzfläche ist
mind. ein Strauch zu pflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Mindestens 20% der Grundstücksflächen sind als parkartige Grünflächen
anzulegen. Für die Bepflanzung sind standortgerechte, landschaftstypische
Arten zu verwenden. Es sind mind. 20 mittelkronige Laubbäume zu pflanzen.
Die Errichtung von Zäunen oder Mauern zur Grundstückseinfriedung ist in
diesen Bereichen nicht zulässig. Die Anlage flacher, nicht abgedichteter
Mulden zur Rückhaltung von Niederschlagswasser ist zulässig.

Pflanzungen im Allgemeinen Wohngebiet (WA)
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind innerhalb der mit A 1 gekennzeich-
neten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen mind. 5 m breite dichte Gehölzpflanzungen mit standort-
gerechten, landschaftstypischen Arten anzulegen. Je 2 m² Pflanzfläche ist
mind. ein Strauch zu pflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Je Grundstück ist mind. ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen.

Pflanzungen in der öffentlichen Grünfläche A 2
Auf der mit A 2 gekennzeichneten Fläche sind mindesten 10 m breite, dichte
Gehölzpflanzungen mit standortgerechten, landschaftstypischen Arten anzu-
legen. Je 2 m² Pflanzfläche ist mind. ein Strauch zu pflanzen. Die Gehölze sind
dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Pflanzungen innerhalb der öffentlichen Grünfläche zwischen
Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO) und Parkplatz P2
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche sind zwischen dem Sondergebiet
"Ferienhäuser" (SO) und dem öffentlichen Parkplatz (P2) als grünordnerische
Trennung mind. 10 großkronige Laubbäume zu pflanzen.

Pflanzungen innerhalb der privaten Grünfläche PG 2
Die mit PG 2 gekennzeichneten privaten Grünflächen im Allgemeinen Wohn-
gebiet (WA) und im  Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO), mit der Zweckbestim-
mung "Parkanlage", sind gärtnerisch anzulegen. Sie sind als offene Flächen
mit einem Gehölzanteil von maximal 10% der Fläche zu gestalten.
Bodenmodellierungen zur Gestaltung flacher Wälle bis zu 1,5 m Höhe sowie
die Anlage von Grundstückszufahrten von max. 3 m Breite sind zulässig.
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Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

5.0

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Erhalt von Ruderalfluren und Küstendünen
Die Küstendünen (E4) sind zum Schutz vor Hunden und zu starkem Vertritt
einzuzäunen und dauerhaft der ungestörten Entwicklung zu überlassen. Der
Aufwuchs von nicht standortgerechten, landschaftstypischen Gehölzen ist zu
entfernen und Neuaufwuchs dauerhaft zu verhindern. Pflegemaßnahmen sind
nach Bedarf zu prüfen. Insbesondere in den trockenen Ruderalfluren (E1) sind
ggf. Gehölze zu entfernen.

Dünenentwicklung (Flächen für Ausgleichsmaßnahme A3)
Die nicht als Parkplatz genutzten Bereiche der Fläche A3 sind als Küsten-
dünen zu entwickeln. Der Aufwuchs von nicht standortgerechten, landschafts-
typischen Gehölzen ist zu entfernen und Neuaufwuchs dauerhaft zu
verhindern. Pflegemaßnahmen sind nach Bedarf zu prüfen.

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes
Auf dem Flurstück 37/7 der Flur 5 der Stadt Neustadt (Fläche M2) ist die
Eignung der Flächen für Wiesenvögel auf einer Fläche von ca. 4,1 ha zu
verbessern. Hierzu sind die Flächen durch extensive Nutzung (Mahd und
Beweidung) dauerhaft offen zu halten. Teilbereiche sollen der Sukzession
überlassen werden. Der Grundwasserstand ist zu regulieren, so dass ein
dauerhaft hoher Grundwasserstand gehalten wird. Eine Überstauung großer
Flächen während der Brutzeit ist zu vermeiden.

Auf dem Flurstück 155 der Flur 12 der Stadt Neustadt (Fläche M3) ist die
Anlage eines Niederwaldes zum Ausgleich der Verluste eines Nadelwaldes
sowie sonstiger Gehölzbestände vorgesehen. Hierzu sind auf der 6.630 m²
großen Fläche geeignete Baumarten zu pflanzen und in regelmäßigen
Abständen auf den Stock zu setzen.

Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagwasser
Die Einleitung gereinigten Niederschlagswassers zur Rückhaltung ist in die
mit E2 gekennzeichneten Fläche zulässig. Die vorhandene Vegetation ist zu
erhalten.

In der öffentlichen Grünfläche zwischen Sondergebiet "Ferienhäuser" und
öffentlichem Parkplatz P2 ist die Ausbildung von Mulden zur Rückhaltung von
gereinigtem Niederschlagswasser zulässig.

Innerhalb der als Fläche für die Abwasserbeseitigung ausgewiesenen Fläche
zwischen dem Sondergebiet "Ferienhäuser" (SO) und der nordöstlichen
Plangrenze ist eine Aufweitung des vorhandenen Grabens durch Anlage
flacher, wechselnd geneigter Böschungen sowie die Herstellung eines
Drosselbauwerks zulässig. Der Graben und die Aufweitungen sind der
naturnahen Entwicklung zu überlassen.

Innerhalb des Sondergebietes "Ferienhäuser" ist das auf Dachflächen
anfallende Niederschlagwasser in nicht abgedichteten, flachen Mulden auf
privaten Grünflächen bzw. auf dem privaten Grundstück zurückzuhalten oder
zu versickern.

Wege und Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen bzw.
das anfallende Niederschlagwasser in randlichen Mulden aufzufangen oder
zu versickern.

Auf Straßen anfallendes Niederschlagwasser ist zu reinigen und auf hierfür
geeigneten Flächen zurückzuhalten.

5.1
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5.3

Innerhalb der öffentlichen Parkplätze (P1 und P2) sind mindestens 50% der
Flächen als Schotterrasen- oder Rasenpflasterfläche herzustellen.

5.4

Baugestalterische Festsetzungen6.0
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 92 LBO S-H)

Dächer
In den Baugebieten sind für die Dacheindeckung der geneigten Dächer der
Hauptgebäude rote Dachpfannen zu verwenden. Für untergeordnete Bauteile
sind Blechabdeckungen zulässig.

In den Sondergebieten "Sport- und Freizeiteinrichtungen" und "Hotel" (SO)
sind neben roten Dachpfannen auch Blechabdeckungen für die Dächer der
Hauptgebäude zulässig.
Flachdächer sind extensiv zu begrünen.

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind  ausschließlich Dachneigungen
zwischen 30° und 55° zulässig.

In dem Sondergebiet "Hotel" (SO) sind Sattel- und Pultdächer bis max. 15°
Dachneigung zulässig.

Die maximale Firsthöhe im Sondergebiet "Hotel" ist auf 18,00 m über
Oberkante Gehweg in der Wiesenstraße begrenzt.

Dachaufbauten sind bis maximal 2/5 der dazugehörigen Trauflänge zulässig.
Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Für Garagen und Carports sind im gesamten Planungsgebiet als Dachform
auch Flachdächer zulässig.

Müllbehälter
Müllbehälter sind in allen Baugebieten in baulichen Anlagen unterzubringen.

Gestaltung der Flächen auf privaten Grundstücken
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der
notwendigen Erschließungs- und Stellplatzflächen vollflächig gärtnerisch
anzulegen und dauerhaft zu pflegen.

Werbeanlagen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Werbeanlagen nur an der
Stätte der Leistung zulässig.
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Nach anderen gesetzlichen Vorschriften
getroffene Festsetzungen

7.0

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Nachrichtliche Übernahme nach Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
Die im Bebauungsplan gekennzeichneten gem. § 15a LNatSchG geschützten
Flächen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

Nachrichtliche Übernahme nach Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
Für die Errichtung baulicher Anlagen jeglicher Art, wie z.B. Stege, Brücken,
Buhnen, Bojenliegeplätze usw., die sich über die Mittelwasserlinie hinaus in den
Bereich der Bundeswasserstraßen erstrecken, ist eine strom- und
schifffahrtspolizeiliche Genehmigung nach § 31 Bundeswasserstraßengesetzt
(WaStrG) in der Neufassung vom 04.11.1998 (BGBI. I S. 3294) erforderlich.

Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des v.g.
Gesetzes weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu
Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung
beeinträchtigen, deren Betrieb behindert oder die Schiffsführer durch
Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern.
Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig.

Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch
mit Natriumdampflampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete Flächen
sichtbar sein.

Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen sind dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Lübeck zur fachlichen Stellungnahme vorzulegt.

7.1

7.2

Bauweise, Stellung der baulichen Anlagen2.0

In dem Sondergebiet "Sport- und Freizeiteinrichtungen" ist nach § 22 Abs. 4
BauNVO eine abweichende Bauweise zulässig. Es sind Gebäude mit einer
Länge von max. 80,00 m zulässig. Die Grenzabstände sind einzuhalten.

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA), dem Mischgebiet (MI (2)), den
Sondergebieten "Sport - und Freizeiteinrichtungen" sowie "Strandeinrich-
tungen" (SO) sind die Gebäude parallel zur Straßenkante "Auf der Pelzer-
wiese" zu errichten

2.1

2.2

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Hinweise8.0

Abwasserbeseitigung
Das im Planungsgebiet anfallende Abwasser ist der Kläranlage der Stadt
Neustadt zuzuführen.

Anlagen für wassergefährdende Stoffe
Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Tankanlagen, Lagerstätten) sind
ordnungsgemäß zu reinigen. Beim Ausbau dieser Anlage ist die
Wasserbehörde Ostholstein zu beteiligen. Werden Bodenverunreinigungen
oder Abfallablagerungen festgestellt, ist die Wasserbehörde Ostholstein
umgehend zu informieren.

Altstandortverdachtflächen
Stillgelegte Gewerbeflächen, auf denen mit umweltbelastenden Stoffen
umgegangen wurde, gelten als Altstandortverdachtflächen. Es ist vor einer
Umnutzung zu untersuchen, ob der Untergrund oder das Grundwasser
verunreinigt sind. Die Untersuchung soll sich auf branchenübliche
Schadstoffe beschränken.

Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen
Zur Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen  gemäß §7
Bundesbodenschutzgesetz sind schädliche Bodenveränderungen zu
vermeiden oder zu minimieren.
Insbesondere sind Bodenversiegelungen und Bodenverdichtungen auf das
notwendige Maß zu beschränken.
Der Flächenverbrauch durch Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lageplätze
u.ä.)  sollte möglichst gering gehalten werden. Bei der Anlegung von
Baustraßen sollte die  Möglichkeit der Teilversiegelung genutzt werden.

Umgang mit dem Boden
Zur Verminderung der baubedingten Wirkungen auf das Schutzgut Boden
sollten eine fachgerechte Sicherung und eine sinnvolle Verwendung des
abgeschobenen Oberbodens unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen
Vorgaben (insbesondere § 6 BBodSchG i.V. mit § 12 BBodSchV) erfolgen. Die
DIN 19731 und 18915 finden  Anwendung. Es ist zweckmäßig und
fachgerecht, beim Ab- und Auftrag von Boden die Bodenart sowie die
Trennung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um
das Material umweltgerecht einer weiteren Nutzung zuzuführen bzw.
naturnahe Standortverhältnisse zu erhalten oder wieder herzustellen. Die
Bodenart des Auffüllmaterials (z.B. bei der Geländemodellierung) sollte
möglichst der Hauptbodenart des  anstehenden Bodens entsprechen.

Meldung schädlicher Bodenveränderungen
Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder
Altlast unverzüglich der unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
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